
T e x t z u m B e b a u u nßaplan

DJ.e zeichnerische ])arste]].ung des Bebauungsplanes iE;t in Verbindung
mit diesem Text maßgebend filz' die zu seiner Verwirklichung zu treffen
den }laßnahmen zur Bodenordnung ($$ 43 - B4 des BBauG.vom 23.6.196o).
Fo[ßende Punkte und Maße dor zeichnerischen ])arste].])tnß sind fiix' die
Ubertx'agung in die Wirklichkei.t verbindlich:

Straßenbrei.ten
Stz'aßenbe8renzungs].knien
Baulinien und Baugrenzen
Abstände von vo!'handenen Punkten.
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Das zu erschlließende Baugebiet liegt nördlich und östlllch des früher' er
schlossenen Baugebietes ''Kaiserëti-ick''. Die genaue abgrenzung ist im Be
bauunßsplan durch eine dick ßestrichelte Linie mai.kiel't und die betreff
f'enden (;rundstiicke sind mit ihren ß'lurstücksnummern i.n de!' Satzung auf
geführt. Das Baugebiet ist als mAllgen.Vohngel)iet" {W.l) gemliß $ 4 der
Baunutzungsverordnung vom 23.11. 1968 vorgesehen.
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Die }lindestgröRe file eln Bautz'undstiick beträgt 5oo, Quali'atmeter
lv

Zur OT'dnung der Bebauung viz'd folgendes Festgelegt:
].. Die Bebauung erf'olgt in of'feder' Bauweise. Da8 zulässige blaß dex' bauw

lichen Nutzung iat im $ 17 der BaunutzungsverordnunB festgelegt und
auch im Bebauungsplan verzeichnet. Die iiberbaubaren Flächen sind
durch Baulinien und Baugronzen festgesetzt. Ausnahnsv'else können vox'
dJ.e Bau]inie vorsprinßende Ba]]kone und von der' Baua.laie zuriicksprin=
gelde Gebäudeteile, die 60 }; der Gebäudefz'ont nicht iibersteigent zu+
ge].assen vex"den. l)ie ei.n8ozeichneten Gebäude gelten nur ala Si8natur+
Das )'bß doz' iiberbaubar'en F].5ëhe i.6t zeichnerisch v'erb]nd].ich inä P].an
festgelegt. Sollte durch dle Bodenordnun8 ein GUlndstückszuachnitt ao
ex'folgend daß d]e gezeichnete iiberbaubar'e F].Hehe isehr als ot4 GRZ
dea Grundstücks auslrelatt so {at die Höchstgrenze dea $ 17 der Baum
nutzungsveroz'dnung nicht zu iibez'seht'eitel.

2. GenË3ß $ 17 (4) der BauNV vrlrd die Zah! der Vollgeschosse filz' alle Ge+
bäude in ein8eschossigor Baue'else zw'ingend 'vorgeschrieben. Auanahnu
v'else kann eine Ubersc]u"eitun8 dep Ge8choßzah]. entweder flip die tal-
aeits fr'oistehende und auf' dle Zahl dex' Vollgeechoase anmut'echnendes

Keil.er8eschoß oder air' ein in Dachraun liegendes Voll8e8choß zu8ew
leaaen verden.
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Die Dachneigunß und dle Fir6trichtung f'iir die einzelnen Gebäude sind
Im alan verbindlich festgelegt. ZuläaBigo Toleranz bei der DachneiRun
: " .Die Dachfoz'm kann als Sattel- odem' Wa]mdach ausgebi].Uet w'erden.
F'ür dle Definition 'rVollgeschoß" ist $ 2 (4) der lßO von Rheinland-
Pfalz zuständig.

Als Daches:ndeckun8 80llen dunkel en8obierte Pfannen. dunkler Zement-
aabest, Schiefen' oder in Fa!'be und Stz'ktur' ß]oichw'ertiges Material.
verwendet v'erden. Die Vozvendunß von Blech, Pappe, x'ofen Ziegeln oder
dergleichen als Bedachunßsmaterlal iat unzuläes18.
Flip das gesamte Baußebiiet lat die Putzbauw'eibe in Ihr'en vex'achlodenen
Vaz'nationen zugelassen? fernen' Verblendung mit Klinkern.
Sofern fz'eistehende Kellergeschosse nicht zu Wohnzvrecken ausgebaut
vrerdent iat die äußere Ansicht diesel' Ke].]ergeschosse dux'ch l)utzge-
sta].tung bzlr. Verb].endung einem #ohngeachoß anzugleichen.
Die Oberkante des Erd8eschoßfußbodens dat'f bis zu o,5 n an dez' Berg
seite iibez' dem angx'emBeDdeD Ge].binde bzvr. der' Straßenkrone ].legen.
Gem. $ ].4 der BAHNT sind Nebenanlaßen und Gar.ogen9 die dem Nutzunßa-
zweck der' im Baugebiet gelegenen Grundstücke dienen und seidel' Eigen
ar't nicht Tidersprechene ZUläSe18. Nebenanlagen und Eine'ichtungen gene
$ 14 dor BnuNV und bauliche Anlagen ßem. $ 23 (3) der BauNV dürfen
nur !nnerhalb der iiberbaubaren Fischen erx''achtet wer(!ën. Hiervon ausw

genommen sind Garagen entspreäbend den nachfollRenden Aust'ühx"ung'en:

Garagen können überall auf' dem Grundstück erx'achtet werden, mlt Aus-
nahme eines 5 m br'eiter Streifens entlang de!' Straßenbegl'enzungslinie.
Ausgenommen hiervon sind angebaute Garagen, bei denen das Wohnhaus
näher a].s 3 m zu Stehen kotmit. Angebaute Garagen dürfen in ihrem' fel'-
ligen Rabe des Fußbodons die Rohe des }b'dgeschoßfußbodeiw des Wohn-
hauses nicht iiberateigen.
Bei den eingeschosslgen Neben€eb:luden und w.Anlagen kaRRen auch Flach-
d:ichei' zugelassen wer'den.
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